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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Bildung und Schulsport 10.03.2026 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 18.03.2026 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ersetzt: 

 

01 

Der Stadtrat bekennt sich nach wie vor vollumfänglich zum Beschluss 0211/17.  

 

02 

Der Stadtrat fordert die Verwaltung auf, den Plan zum Bau der Zweifelderhalle voranzutreiben. 

Die Idee einer Dreifelderhalle wird nicht weiterverfolgt, weil die bestehende Sporthalle nicht 

abgerissen wird. Die für eine Dreifelderhalle im Investitionsprogramm zur HH St. 26000.94005 

eingestellten Mittel werden für den Bau der Zweifelderhalle genutzt. 

 

03  

Die im Vermögenshaushalt zur HH St. 26000.94005 für das Haushalsjahr 2026 eingestellten 

Mittel in Höhe von 100.000 EUR und die für das Haushaltsjahr 2027 eingestellten Mittel in Höhe 

von 500.000 EUR können sowohl für die Planung des 3. Bauabschnittes (Neubau 24 

Funktionsräume) als auch zur Planung der Zweifelderhalle verwendet werden. 

 

04  

Sollten sich aus den o.g. Punkten weitere Kosten, insbesondere Investitionskosten, ergeben, sollen 

diese im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushaltes, spätestens jedoch bei der Planung des 

Haushaltes 2028, berücksichtigt werden. 

 

Begründung: 

Am 9.März 2026 fand auf Einladung des Ortsteilbürgermeisters eine Informationsveranstaltung 

mit allen Stadtratsfraktionen zur Zukunft der Gemeinschaftsschule „Steigerblick“ statt.  Aus 

  

 

Ortsteilbürgermeister Hochheim 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag des Ortsteilbürgermeisters Hocheim 

zur Drucksache 0264/26 - Umsetzung des 

Beschlusses 0211/17 Schulartänderung der 

Hochheimer Grundschule Steigerblick und der 

Regelschule Steigerblick in eine Thüringer 
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dieser Veranstaltung resultiert der vorliegende Änderungsantrag zum Antrag 0264/26. Weitere 

Begründungen erfolgen mündlich.  

Seit über 17 Jahren wird um die Entwicklung der Hochheimer Schule gerungen. Auf der 

Bürgerversammlung am 26. Januar 2017 haben die Vertreter aller Stadtratsfraktionen und der 

Oberbürgermeister die Pläne zur Gründung einer Gemeinschaftsschule befürwortet und deren 

bauliche Umsetzung in den Jahren 2019 bis 2021 versprochen. Dies wurde im Stadtratsbeschluss 

0211/17 am 08. März 2017 dokumentiert. Im Haushaltsplan 2018 der Stadt Erfurt wurde unter der 

HHSt. 26000.94005 der Neu- bzw. Erweiterungsbau des Schulstandortes GS 6 wie folgt vermerkt: 

Gesamtkosten ca. 15,8 Mio. EUR, Ansätze in 2018: 100.000 €, 2019: 1.000.000 €, 2020: 5.000.000 

€, 2021: 5.289.300 €, Folgejahre: 4.450.000 €.  

 

Bisher wurden, weil die bauliche Umsetzung nicht, zu spät bzw. nur teilweise angegangen wurde, 

mehr als 1 Mio. EUR unnötig ausgegeben. Geld was an anderer Stelle dringend benötigt worden 

wäre. Bis heute sind lediglich die ersten beiden von fünf Bauabschnitten, und das zum Teil auch 

erst im zweiten Anlauf, realisiert. Damit ist neun (!) Jahre nach Beschlussfassung noch nicht 

einmal die Hälfte der notwendigen Investitionen realisiert. 

 

Der Standort wurde 2023/2024 durch das Tiefbau- und Verkehrsamt verkehrlich neugestaltet. Die 

komplette Bus- und Pkw-Anbindung ist jetzt durch Straßenverbreiterung und Erhöhung der 

Bushaltestelle auf eine Kapazität von 900 Schülern ausgelegt. 

Seit Jahren müssen jedoch interessierte Schüler abgelehnt werden, aber keinen Platz erhalten 

können, weil die Kapazitäten noch nicht geschaffen worden. 

Es fehlen Fachkabinette, die mit dem 3. Bauabschnitt entstehen sollten. Fast in allen 

Klassenstufen wird die 3. Sportstunde in der Woche gestrichen, weil die Kapazität fehlt. Mehrere 

Klassenräume sind als Übergangslösung in Containern untergebracht. Das ist keine Dauerlösung! 

Alle wesentlichen Ausgaben für den 3., 4. und 5. Bauabschnitt sind weder im vorgelegten Haushalt 

noch in der Investitionsplanung enthalten. Das ist so nicht hinnehmbar. Unstrittig dürfte sein, 

dass das Gesamtprojekt zu realisieren ist.  

Am 9.März 2026 fand auf Einladung des Ortsteilbürgermeisters eine Informationsveranstaltung 

mit allen Stadtratsfraktionen zur Zukunft der Gemeinschaftsschule „Steigerblick“ in dieser statt. 

Aus dieser Veranstaltung resultiert der vorliegende Änderungsantrag zum Antrag 0264/26 

eingedenk der Tatsache, dass alle Beteiligten eine gute Entwicklung der Gemeinschaftsschule 6 

wünschen. 
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10.03.2026, gez. xxxxxxx   
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